
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Karlsruher Zeitung. 1784-1933
1888

172 (24.6.1888)



eilige M Nr . 172 - er Karlsruher Zeitung.
Sonntag , 24 . Juni 1888 .

Kadischer Landtag .
* Karlsruhe , 21 . Juni . 53 . öffentliche Sitzung der

Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des ersten Vize¬
präsidenten Friderich .

Der Vorsitzende bringt ein Schreiben des Staats¬
ministers vr . Turban zur Kenntniß des Hauses , wo¬
nach die Mitglieder desselben zur Theilnahme an dem
Sonntag den 24 . d . M . in de» Kirchen - berder Kon¬
fessionen stattfindenden Trauergottesdienste für weiland
-Seine Majestät den Deutschen Kaiser Friedrich ^lll . ein -
.geladen sind .

Mit Eintritt in die Tagesordnung erstattet Abg . Kiefer
mündlichen Bericht über die Kirchenvorlage nach den Be -

fchlüssen der Ersten Kammer . Redner führt ' aus : Wenn
heute das Hohe Haus zum zweitenmale mit öer Bera¬
tung einer Gesetzesvorlage befaßt werde , welche im Lande
eine gewisse Erregung und gespannte Aufmerksamkeit her -
vorgerusen habe , so sei dasselbe heute in der Lage , leich¬
ter eine Versöhnung der widerstrebenden Meinungen und
« ine allgemeine Verständigung zu bewirken , da das andere

Hohe Haus die Vorlage einer Revision unterzogen habe ,
welche in den wesentlichsten Punkten der von Anfang an
von der Majorität dieses Hauses eingenommenen Stel¬
lung entspreche . Nachdem der Art . 4 der Regierungs¬
vorlage auch in dem anderen Hohen Hause gefallen , sei
die Möglichkeit einer Verständigung gegeben , zumal die
wichtigsten Bestimmungen des ganzen Gesetzes , diejenigen
- es Art . 1 bezw . die von diesem Hause weiter hinzuge¬
fügten nicht im Geiste des Konflikts , nicht im Sinne der
Ablehnung dringender Wünsche der Kirche beschlossen worden
feien . Redners Partei habe vielmehr diesen gegenüber
in Art . 1 weitgehende Zugeständnisse gemacht , damit An¬
stalten gegründet werden können , in welchen die Kirche
ihre künftigen Priester für ihren Berus auszubilden ver¬
möge und damit möglichst bald die jetzt bestehenden Lücken
in dem Priesterbestande ausgefüllt werden , ganz in dem¬
selben Sinne , in welchem man in früheren Jahren durch
- as Dotationsgesetz und die Beseitigung des sogenannten
Kulturexamens der Kirche ein werkthätiges Wohlwollen
bewiesen habe . Hinsichtlich dieses prinzipiellen Punktes
der Wiederznlassung der Seminare und Konvikte hätten
sich keine Differenzen zwischen den beiden Hohen Häusern
ergeben ; dagegen seien die weiteren Bestimmungen des
Elementarunterrichtsgesetzes , welche dieses Haus in den
Art . 1 ausgenommen , beanstandet und wieder gestrichen
worden . Die Gründe , aus denen dies geschehen , ermög¬
lichten aber wohl die Annahme dieses Beschlusses des
anderen Hauses ; denn dort habe man die Zusätze als
selbstverständlich und als aus dem übrigen Inhalt des
Artikels von selbst sich ergebend gestrichen ; dies habe
man s . Zt . hinsichtlich einiger der weiter aufgenommenen
Bestimmungen auch in diesem Hause nicht verkannt , ihre
Aufnahme in das Gesetz aber beschlossen , weil man der
Möglichkeit verschiedenartiger Auslegung und damit Kon¬
flikten Vorbeugen wollte , weil man es für geboten hielt ,
Sinn und Tragweite eines Gesetzes , welches eine Periode
ehrlichen Friedens zwischen Staat und Kirche herbeizuführen
bestimmt ist , über jedenZweifel klar zu stellen ; wie sehr man
aber über die Bedeutung dieses Art . 1 vielfach im Unklaren
sei , beweise am besten die Behauptung eines Redners im
anderen Hohen Hause , daß die Konvikte lediglich als
Menageanstalten zu betrachten seien . Gerade weil eine
solche Auffassung eine grundfalsche sei , in den Konvikten
vielmehr , sollen sie anders das sein , was die Kirche mit
denselben bezwecke , ein bestimmender Einfluß auf die
geistige und moralische Entwicklung ihrer Angehörigen
geübt werden falle , habe die Majorität dieses Hauses durch
Aufnahme entsprechender Bestimmungen dafür sorgen zu
müssen geglaubt , daß das staatliche Aufsichtsrecht über
diese Erziehungsanstalten in genügender Weise gewahrt
und insbesondere auch von den Leitern und Lehrern der
Anstalt der Nachweis der erforderlichen Befähigung , even¬
tuell durch Ablegung einer Prüfung , erbracht werde ; dabei
habe man ausdrücklich anerkannt , daß die ordinirten Geist¬
lichen als solche für befähigt zu erachten uud einer be¬
sonderen Prüfung nicht zu unterwerfen seien ; auf der
anderen Seite aber sei es doch kein unbilliges Verlangen ,
wenn die Personen , welche in jenen Anstalten Nachhilfe
in andern Fächern , als Religion und den alten Sprachen ,
z . B . in Mathematik , in den Naturwissenschaften geben
sollen , in Ermangelung anderer Nachweise über ihre Be¬
fähigung hierzu eine besondere Prüfung abzulegen haben .
Aus diesen Gründen sei der 8 3 Ziff . 2 des E . - U . - G .
in den Art . 1 ausgenommen worden ; empfehle heute die
Kommission , dem Beschlüsse der Ersten Kammer , welche
das Citat des 8 103 Ziff . 2 gestrichen habe , beizutreten ,
so geschehe dies nicht , weil man inzwischen eines Anderen
und Besseren belehrt worden sei , sondern um einen wei¬
teren Beweis des Wohlwollens und der friedlichen Ge¬
sinnung , welche Redners Partei hege , zu geben . Da¬
gegen müsse daran festgehalten werden , daß in die Kon¬
vikte nur solche Zöglinge aufgensmmen werden dürfen ,
welche sich dem theologischen Studium widmen wollen ;
daher könne die Kommission den Strich des hierauf be¬
züglichen Zusatzes zu Art . 1 nur in dem Sinne zur An¬
nahme empfehlen , daß allseitig anerkannt werde , daß
schon die beiden ersten Absätze des Art . 1 eine dahin
gehende Beschränkung enthalten . Eine andere Frage be¬
treffe die Zulassung von Ordensgeistlichen als Leiter

oder Lehrer an jenen Anstalten ; da man die nach Abs . 2
des Gesetzes vom 2 . April 1872 zulässige aushilfsweise
und widerrufliche Lehrwirksamkeit solcher Ordensgeist¬
licher nicht als wünschenslyerth erachtet habe , sei von
diesem Hause in den Art . 1 auch der 8 109 Ziff . 3 des
E . -U . - G . ausgenommen worden ; diesen habe die Hohe
Erste Kammer wieder gestrichen und auch hier empfehle
die Kommission im Geiste des Friedens von der Wieder¬
herstellung ^ ^ Laffung dieses Hauses Abstand zu nehmen .
Seien die meisten

'
Zusätze zu dem Art . 1 s . Zt . beschlossen

worden , um di« Staatsaufsicht über die zu errichtenden
kirchlichen Anstalten in vollem Umfange zu sichern , so
müsse Redner die von einem Mitglieds des anderen
Hauses ausgesprochene Behauptung , daß hiemit der Kirche
etwas Unwürdiges zugemuthet werde , mit Entschiedenheit
zurückweisen , noch niemals sei der katholischen Kirche
unseres Landes etwas Unwürdiges angesonnen worden ,
auf das staatliche Aufsichtsrecht über die kirchlichen An¬
stalten könne aber unter keinen Umständen verzichtet wer¬
den ; die Großh . Regierung erachte hierfür den 8 1,08
des E . -U . -G . für ausreichend und hoffe Redner , daß es
derselben ernst sein werde mit der Ausübung und Wah¬
rung der ihr nach jener Gesetzesbestimmung zustehenden
Befugnisse .

Zu Art . 2 übergehend erklärt Redner , seine Partei
habe gerne der Aufhebung des sog . Kirchengerichtshofes
zugestimmt , da derselbe niemals zusammengetreten sei ;
hoffentlich werde auch in Zukunft die Wiedereinsetzung
desselben nicht nöthig fallen .

In Art . 3 habe das andere Hohe Haus die von
der Zweiten Kammer hinzügefügte Strafsanktion wieder
gestrichen ; einen stichhaltigen Grund hierfür vermöge
Redner nicht zu erkennen . Der Zusatz sei beschlossen
worden im Hinblick auf die Möglichkeit , daß ein zu
Zuchthausstrafe verurtheilter Geistlicher gegen den Willen
seiner kirchlichen Oberen kirchliche Funktionen ausüben
sollte ; den Fall , daß dies mit dem Willen des Erzbischofs
geschehen könnte , habe auch dieses Haus als ausgeschlossen
betrachtet , von einer Spitze gegen die Kirche könne also
bei dieser Strafbestimmung nicht die Rede sein , welche
vielmehr im gleichmäßigen Interesse von Staat und
Kirche getroffen worden sei . Uebrigens sehe auch die
neueste hessische Kirchengesetzgebung , welche von der an¬
deren Seite des Hauses so gerne als Vorbild angeführt
werde , eine derartige Strafbestimmung vor . Wenn die
Großh . Regierung von der Ansicht ausgehe , daß auf
jenes unbefugte Ausüben kirchlicher Funktionen der
Art . 3 , 8 16n des Gesetzes » om 19 . Februar 1874
Anwendung zu finden habe , so sei diese Auslegung dem
Hause zweifelhaft erschienen und , da dasselbe auch den
8 360 Ziff . 11 des St . G .B . und den 8 30 P .St . G . B .
nicht für ausreichend gehalten habe , eine besondere Straf¬
sanktion beschlossen worden . Nachdem aber die Hohe
Erste Kammer die Regierungsvorlage wieder hergestellt
habe , beantrage die Kommission , sich hiermit einverstanden
zu erklären .

Auch die Annahme des von dem anderen Hause be¬
schlossenen Art . 4 , nach welchem die Spendung der Sa¬
kramente in Nothfällen von dem Verbote der Aushilfe
in der Seelsorge durch Ordensgeistliche ausgenommen
werden solle , empfehle die Kommission . In der Ersten
Kammer habe man an der Fassung Anstand genommen
und statt Spendung der Sakramente lieber den Aus¬
druck Spendung des Sakraments , nämlich des Sterbe¬
sakraments . der letzten Oelung gesehen ; die Kommission
könne sich aber mit der Ausdrucksweise des Art . 4 ein¬
verstanden erklären , da nicht nur die letzte Oelung , son¬
dern auch die dieser vorhergehende Beichte und die Er -
theilung des Abendmahles von dem Verbote des Gesetzes
vom 2 . April 1872 nicht betroffen werden solle . Hätte
man schon bei Berathung jenes Gesetzes die Statuirung
einer solchen Ausnahme angeregt , so würde Redners
Partei dieselbe gerne in das Gesetz ausgenommen haben ;
Beweis dafür sei, daß in den 16 Jahren seines Bestehens
niemals gegen einen Ordenspriester wegen Spendung
der Sterbesakramente vor den Gerichten eingeschritten
worden sei .

Redner schließt , indem er namens der Kommission um
unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes nach den
Beschlüssen der Ersten Kammer bittet .

Abg . Marbe : Als die Thronrede ankündigte , daß
einige vom staatlichen Interesse nicht mehr gebotene Ein¬
schränkungen der katholischen Kirche aufgehoben werden
sollten , habe große Freude in der katholischen Bevölke¬
rung des Landes geherrscht ; letztere aber sei durch die
Regierungsvorlage schwer enttäuscht worden , da sie mehr
und das Gebotene in anderer Form erwartet habe , und
nur die Kunde , daß die Kurie zu jenem Gesetzentwurf
ihrerseits zugestimmt habe , und die feste Zuversicht , daß
es der fortschreitenden Einsicht in die Nothwendigkeit
einer Belebung des religiös -sittlichen Bewußtseins unseres
Volkes gelingen werde , die Kirche von den sie noch been¬
genden Fesseln zu befreien , habe einige Beruhigung gebracht .
Als aber dann schyn in der Kommission in der schärfsten
Weise die andere Seite des Hauses gegen die berechtigten
Wünsche der Kurie vorgegangen sei , sei es klar geworden ,
daß diejenigen Recht hatten , welche vorhersagten , daß die
Kirche dem Wohlwollen der Majorität dieses Hauses
nichts werde zu verdanken haben und daß sie nur dann
etwas erreichen könne , wenn die Vertreter ihrer Sache

in diesem Hause zahlreich genug und unter sich und mit
dem Volke einig seien .

Wenn nun auch durch die Beschlüsse des Hohen
anderen Hauses die Vorlage in einigen Punkten sür
Redner annehmbarer geworden sei . so seien doch bei Be¬
rathung derselben in der Ersten Kammer Ansichten laut
geworden , die Redner nicht für möglich gehalten hätte ;
er lege Verwahrung dagegen ein , daß man , wie es dort
geschehen , in die Diskussion den Syllabus , die Frage der
Mischehen u . s . w . hereinziehe . Sehe Redner aber von
alldem ab und halte er sich nur an die Resultate , so sei
es vor Allem die Wiederherstellung des Art . 1 nach der
Regierungsvorlage , welche sich seiner Betrachtung dar¬
biete ; trotz mancher Bedenken , die auch die ursprüngliche
Fassung bietet , erkläre Redner , es lasse sich bei gutem
Willen seitens der Regierung mit diesen Bestimmungen
auskommen , und sei wieder möglich , einen Klerus auszu¬
bilden , der den hohen Aufgabe » seines Berufes gewach¬
sen ist , vorausgesetzt freilich , daß die in den Art . 1 auf¬
genommenen Bestimmungen des Elementarunterrichtsge¬
setzes eine entsprechende loyale Anwendung finden und die
Großh . Regierung an ihrer in der Kommission gegebenen
Auslegung des Sinnes und der Tragweite der einzelnen
Bestimmungen festhält und dieselbe in der Praxis be -
thätigt .

Was den Art . 2 anlange , so sei der sog . Kirchenge¬
richtshof schon bei Lebzeiten begraben worden ; das hier¬
durch gemachte Zugeständniß entbehre mithin jeder prak¬
tischen Bedeutung ; die prinzipielle dagegen erkenne Red¬
ner gerne an .

In Art . 3 begrüßte Redner den Strich des von diesem
Hause beschlossenen Zusatzes , wenngleich er denselben an
sich für durchaus ungefährlich gehalten habe .

Die Umarbeitung des Art . 4 dagegen durch die Erste
Kammer halte Redner nicht für geglückt ; der Wille möge
ja gut gewesen sein , der Erfolg aber könne nicht als
günstig bezeichnet werden . In das Gesetz vom 2 . April
1872 habe man jetzt etwas eingeschaltet , über dessen Trag¬
weite man sich nicht klar gewesen ; nicht als ob Redner
dem abgelehnten Antrag der Kommission der Ersten Kammer
eine Thräne nachweine , denn dieser habe die Zulassung
der Ordensgeistlichen mit einer solchen Menge von poli¬
zeilichen Schutzmaßregeln verklausulirt , daß dadurch der
Werth des ganzen Art . 4 illusorisch geworden wäre ; mit
solchen Mitteln sollte man aber heute nicht mehr hervor¬
treten und freue sich Redner daher , daß er es mit diesem
Art . 4 nicht mehr zu thun habe . Freilich mache auch
die jetzt von der Ersten Kammer demselben gegebene
Fassung ihn für Redner 's Partei unannehmbar , weil in
seiner Annahme eine Billigung jenes Gesetzes vom 2 . April
1872 gelegen sein würde ; von einer solchen könne aber
für die rechte Seite dieses Hauses niemals die Rede sein .
Schon auf dem vorigen Landtage seien zahlreiche Petitionen
eingekommen um Aufhebung jenes Gesetzes und in gleichem
Sinne bei Beginn dieses Landtages die sämmtlichen De¬
kane des Landes bei Seiner Königlichen Hoheit dem
Großherzog vorstellig geworden ; Redner kenne die sittlich¬
religiöse Noch der katholischen Bevölkerung des Landes
genug , um die Hoffnung nicht aufzugeben , daß einmal
jenes unglückliche Gesetz werde aufgehoben werden . Was
aber die Stellung der Majorität dieses Hauses ge¬
genüber der Gesetzesvorlage anlange , so sei auch
heute wieder klar geworden , daß von derselben und
ihrem Sprecher , dem Abg . Kiefer , ein besonderer
Dank für ihre Annahme der Beschlüsse der Ersten
Kammer nicht in Anspruch genommen werden könne ;
dafür habe der Berichterstatter zu sehr die Richtigkeit
seiner früheren Ausführungen betont und sei zu leicht
über die Einwendungen gegen dieselben hinweggegangen ;
seine heutige „ wohlwollende "

Haltung könne also nicht
als der Ausfluß einer spontanen friedlichen Gesinnung
gelten ; habe er doch auch heute wieder auf die Möglich¬
keit einer Wiedereinsetzung des Kirchengerichtshofs hin¬
gewiesen . Wenn auch Redner es anerkenne , daß die
Majorität die Art . 1 und 4 in ihrer jetzigen Fassung
anzunehmen gewillt ist , so sei doch hinsichtlich des letzteren
Artikels Redners Partei das Gleiche nicht möglich , denn
neben seiner praktischen Bedeutung , welche Redner gerne
acceptire , komme demselben für die rechte Seite dieses
Hauses auch eine prinzipielle Bedeutung zu , welche ihr
die Annahme unmöglich mache , denn jenes Gesetz vom
2 . April 1872 sei ein solches , das in ganz Europa seines
gleichen nicht habe ; darum müsse Redner es der Zeit
überlassen , hier Wandel und Besserung zu schaffen . Auf
die Frage der Einführung der Orden und Klöster selbst
will Redner heute nicht eingehen , sondern nur die feste
Ueberzeugung aussprechen , daß wenn erst einmal die
katholische Bevölkerung des Landes sich ihres sittlich¬
religiösen Elends bewußt werde , dieses Bewußtsein schließ¬
lich auch die Gesetzgebung bestimmen müsse , thätig zu
werden . Hiemit begnüge sich Redner vorerst ; im Allge¬
meinen sei er befriedigt von dem Gange der Dinge , wenn
er auch nicht Alles vergessen könne , was sich an die Ver¬
handlungen in beiden Häusern angeschlossen habe ; er
hoffe , daß dem Schritte , der heute zu einem friedlichen
Einvernehmen zwischen Staat und Kirche gethan werde ,
bald weitere Nachfolgen werden .

Wirkl . Geheimerath vr . Nokk möchte zunächst seiner
Befriedigung darüber Ausdruck verleihen , daß die ver -
ehrliche Kommission zu dem Anträge auf unveränderte



Annahme des Gesetzentwurfes in der demselben von der

Hohen Ersten Kammer gegebenen Fassung gelangt ist.
Redner muß es sich unerachtet seines Bedauerns , daß
nicht der ganze Entwurf angenommen worden , versagen ,
heute auf die Bestimmungen zurückzukommen, über welche
ein Einverständniß nicht erzielt worden , und sich damit

begnügen , daß doch der wichtigste Theil der Vorlage zur
Annahme gelangt ist, und zwar in einer Weise , die nicht
nur nichts Verletzendes in sich birgt , sondern , wie der

Herr Berichterstatter zutreffend bemerkt habe , den Cha¬
rakter einer freien That friedlicher Gesinnung an sich trägt .

Wenn Redner nochmals auf die einzelnen Artikel kurz
eingehe , so könne er zu Art . 1 nur wiederholen , daß der

Großh . Regierung die von ihr in den Art . 1 aufgenom¬
menen Paragraphen des Elementarunterrichtsgesetzes , ins¬

besondere der § 108 , zur Wahrung und Ausübung des

staatlichen Aufsichtsrechtes erforderlich , andererseits aber

auch als völlig ausreichend erschienen seien und dieselbe
daher die Wiederherstellung der ursprünglichen Fassung
des Art . 1 nur begrüßen könne. — Den Art . 3 an¬

langend , so habe die Großh . Regierung die Normirung einer

besonderen Strafsanktion für entbehrlich gehalten , da für
den — allerdings kaum denkbaren — Fall , daß einem
mit Zuchthausstrafe belegten Geistlichen kirchliche Funktio¬
nen übertragen würden , bereits in § 16a des Gesetzes
vom 19 . Februar 1874 eine Strafbestimmung bestehe;
sollte aber einmal der von dem Herrn Berichterstatter
erwähnte Fall eintreten , daß ein so bestrafter Geistlicher
ohne oder gegen den Willen des Erzbischofs öffentlich
kirchliche Funktionen ausübte , so werde jedenfalls der § 30
des Polizeistrafgesetzbuches genügen , um solchem rechts -

nnd ordnungswidrigen Zustande im Wege des polizei¬
lichen Zwanges ein Ende zu bereiten .

Was endlich den Art . 4 anlange , so komme demselben
allerdings keine übermäßig praktische Bedeutung zu,
immerhin begrüße Redner dankbar dessen Aufnahme in

das Gesetz , weil hierdurch der Staat der in gleichem
Maße peinlichen Nothwendigkeit , entweder die Spendung
der Sakramente in Nothfällen durch Ordensgeistliche
zu bestrafen oder ein in Geltung befindliches Gesetz be¬

wußterweise nicht zur Ausführung zu bringen , enthoben
werde . Nicht begreifen aber könne Redner , wie dieser
Art . 4 bei dem Herrn Abgeordneten Marbe solchen An¬

stoß habe erregen können ; nach dessen Aeußerungen zu
schließen, scheine die Rechte Stellung gegen diesen Artikel

nehmen zu wollen ; demgegenüber verweise er den Herrn
Vorredner darauf , daß er und seine Partei dem Art . 4

der Regierungsvorlage zugestimmt haben , welcher doch

auch nichts anderes ausgesprochen , als daß die Großh .

Regierung — wenn auch in weiterem Umfange — er¬

mächtigt sein solle , von der Regel des Gesetzes vom
2 . April 1872 Ausnahmen eintreten zu lassen ; in gleicher
Weise wie der ursprüngliche Art . 4 beabsichtige auch der

neue , gegenüber dem früheren Rechtszustande Erleich¬

terungen eintreten zu lassen ; diese letzteren annehmen

heiße nun aber doch nicht jenes Gesetz, von dessen Strenge
etwas abgebrotzen werden soll , gutheißen ; umgekehrt
müßten vielmehr eben diejenigen für die Annahme der

beabsichtigten Modifikationen eintreten , welche das alte

Gesetz nicht gebilligt haben . Redner ist überzeugt , daß
die Bestimmungen des Entwurfes , wie sie heute zur An¬

nahme empfohlen würden , segensreich wirken werden , in¬

dem sie den großen öffentlichen Korporationen der beiden

Kirchen die erforderliche Freiheit gewähren in der Er¬

füllung ihrer heilspendenden sittigenden Aufgabe ; und

auch hier werde , so hoffe Redner , die Freiheit als segen¬

stiftende Kraft sich erweisen . Ganz besondere Bedeutung
aber gewinne das Gesetzeswerk , das heute zum Abschluß

gebracht werden solle, in den gegenwärtigen Tagen tiefer
Trauer , insofern es die feindlichen Gegensätze früherer

Jahre zurücktreten und unser Volk sich der großen ge¬
meinsamen Friedensarbeiten erinnern lasse , die im

Reiche und in unserer schönen badischen Heiinath uns

obliegen .
Abg . Fieser erklärt , das Wort nur zu ergreifen , um

auf ewige Bemerkungen des Abg . Marbe , welche nicht

ohne Antwort bleiben dürften , zu entgegnen ; zwar vor¬

sichtig und mit der Milde im Ausdrucke , deren sich der

genannte Herr seit einiger Zeit in diesem Hause be¬

fleißige , aber deutlich genug , habe derselbe das vorlie¬

gende Gesetz nur als eine nothdürftige Abschlagszahlung
bezeichnet ; also nicht um ein Friedenswerk sei es jenem

Herrn zu thun , sondern nur um die Erlangung einer

neuen Position , aus welcher der Kampf weiter geführt
werden solle ; der Abg . Marbe habe ferner betont , daß
es sich hier um keine freiwilligen Zugeständnisse der Ma¬

jorität handle , daß von dem behaupteten Wohlwollen

gegen die katholische Kirche nichts bemerkbar geworden

sei ; diese frivolen Behauptungen weise Redner mit voll¬

ster Entschiedenheit zurück ; Beweise weitgehenden Werk¬

tätigen Wohlwollens fänden sich genug in der Gesetz¬

gebung der letzten Jahrzehnte ; nur Wohlwollen gegen
die Kirche war es , daß ihren Wünschen entsprechend die

Gesetzgebung aus dem Anfang der siebziger Jahre we¬

sentlich geändert , daß alle lästigen Beschränkungen aus

dem Dotationsgesetze entfernt wurden , daß alljährlich

jetzt 400000 Mark zur Aufbesserung gering besoldeter

Geistlichen verwendet werden . Sodann frage Redner ,
nachdem die Seminare und Konvikte einmal aufgehoben
waren und die prinzipiellen Bedenken gegen diese Anstal¬
ten auch heute noch in ihrem ganzen Gewichte bestehen,
ist es da nicht ein Beweis von Wohlwollen , wenn die

liberale Majorität dieses Hauses dem Art . 1 zustimmt ?

Denn für nöthig oder auch nur wünschenswert könne Red¬

ner und seine Partei auch heute nicht diese Anstalten , in

welchen erfahrungsgemäß die Heranbildung der Zöglinge
in einem einseitigen Geiste geleitet werde , erachten , auch

heute noch würde er es für besser halten , wenn die künf¬

tigen Priester in Schule und Universität auf denselben

Bänken mit ihren anderen Altersgenossen sitzen . Darum
bedeute die Annahme des Art . 1 für die liberale Partei
ein schweres Opfer , welches sie ihrer Ueberzeugung zu
bringen habe ; in liberalster Weise werde hierdurch der

Kirche die Gründung und Leitung kirchlicher Anstalten
anheimgegeben , an Wohlwollen fehle es also wahrhaftig
nicht . Die Abänderungen , welche die Erste Kammer an
den Beschlüssen dieses Hauses vorgeuommen , halte Red¬
ner für keine Verbesserungen ; die Zusätze der Zweiten
Kammer , welche nichts wesentlich Anderes und sachlich
Weitergehendes enthielten , als auch die Regierungsvor¬
lage geboten habe , hätten nur bezweckt , die andern Be¬
stimmungen vor irrthümlicher Auslegung zu sichern und
insbesondere klarzustellen , daß nur solche Zöglinge in

jene Anstalten sollen ausgenommen werden dürfen , welche
sich dem Studium der Theologie widmen wollen ; nur in

sofern daher der Strich der hierauf bezüglichen Zusätze
in der Meinung und in dem Sinne erfolgt sei , daß
deren Inhalt bereits in der Regierungsvorlage enthalten
sei , vermöge die Majorität den Beschlüssen der Ersten
Kammer beizustimmen . Wenn zu Art . 2 der Abg .
Marbe geäußert , daß hier die Großh . Regierung ein
prinzipielles Zugeständniß gemacht habe , und dies so
verstehe , die Regierung habe zugegeben , daß der Staat
nicht befugt sei , einen solchen Kirchengerichtshof zu be¬

stellen und einem Geistlichen die Fähigkeit zur ferneren
Bekleidung feines Amtes abzuerkenneu , so erkläre
Redner , daß in diesem Sinne seine Partei der Auf¬
hebung des Kirchengerichtshofs niemals zugestimmt haben
würde ; diese Zustimmung werde vielmehr nur ertheilt
im Hinblick auf die praktische Entbehrlichkeit jenes Ge¬
richtshofes . Für den Strich des von diesem Hause be¬

schlossenen Zusatzes zu Art . 3 sei gar kein Grund Vor¬
gelegen ; daß der Erzbischof nicht einem mit Zuchthaus
bestraften Priester kirchliche Funktionen übertragen werde ,
verstehe sich von selbst ; aber für den Fall , daß ein solcher
Priester gegen den Willen des Erzbischofs kirchliche
Funktionen ausübe , wäre eine besondere Strafbestimmung
geboten gewesen ; doch wolle Redners Partei im Hinblick
auf hie behauptete Anwendbarkeit des Z 16 a . des Gesetzes
vom 19 . Februar 1874 und auf tz 30 P . -St .-G . -B . auf
der Beibehaltung des Zusatzes nicht bestehen . Was end¬

lich den Art . 4 betreffe , so habe der Herr Kultusminister
den Abg . Marbe so trefflich abgefertigt , daß Redner dem

nichts hinzuzufügen habe ; doch gebe er den Herren von
der Rechten zu bedenken , daß , wenn dieselben auf das

Zustandekommen des Friedenswerkes so wenig Gewicht
legen , man der liberalen Partei nicht verübeln könnte ,
wenn sie erklärte , für sie sei der Art . 4 entbehrlich , und

demgemäß ihn fallen ließe ; wenn derselbe gleichwohl an¬

genommen werde , so geschehe es , um das unternommene
Werk zu Ende zu führen und in feierlicher Weise vor
dem ganzen Lande den Beweis aufrichtig friedfertiger
und wohlwollender Gesinnung zu liefern . Sollten , wie
dies die Reden des Abg . Marbe in Aussicht stellten , die

Wahlkämpfe an Schärfe wieder zunehmen , so würde dies
Redners Partei bedauern , aber entschlossen und unver¬

zagt auf dem Kampfplatze zu finden sein ; heute jedoch
entsage sie dem Kampfe , um einem Friedenswerke zum
endlichen Abschlüsse zu verhelfen . (Lebhafter Beifall .)

Abg . v . Neübronn ist ganz damit einverstanden , daß
sich die heutigen Diskussionen durchaus in friedlichen
Bahnen zu bewegen haben ; wenn er das Wort ergreife ,
so geschehe es , weil in der Debatte etwas fehlen würde ,
wenn nicht auch einer von denen spräche , welche in der

ersten Berathung die Meinung vertraten , man könne, ohne
seiner liberalen Gesinnung etwas zu vergeben , der Großh .

Regierung durch Annahme des früheren Art . 4 das ge¬
wünschte Entgegenkommen beweisen ; auf die Gründe hier¬
für gehe Redner heute nicht mehr ein , da es sich jetzt
selbstverständlich nur darum handeln könne, das Gesetz in
der Fassung der Ersten Kammer anzunehmen . Redner

freue sich daher über den Antrag der Kommission und
erkenne gerne an , daß sie im Vergleich zu ihren früheren
Vorschlägen jetzt eine wirklich friedliche Gesinnung zeige ;
umsomehr wundere er sich aber , daß die Rechte den
Art . 4 ablehne , während doch sie und die Kurie allen

Anlaß hätten , sich voll und ganz damit einverstanden zu
erklären ; der Abg . Marbe habe sich in dieser Hinsicht auf
einer Bahn logischer Argumentation bewegt , welche
Redner nicht näher qualifiziren wolle . Wenn Redner

für die unveränderte Annahme stimmen werde , so thue
er dies , weil er , wie von Anfang an , die Ansicht hege,
daß nicht der Art . 4 , sondern der Art . 1 die Hauptsache
sei und daß man zu unterscheiden habe zwischen Kon¬

zessionen, welche eine selbständige Bedeutung haben , und

solchen, welche lediglich dem thatsächlich vorhandenen Zu¬
stande auch im Wege der ^Gesetzgebung Rechnung tragen ,
zu elfteren gehöre Art . 1 , zu letzteren der Art . 2 und 4 .
Die Gründe aber , welche Redner und seine Gesinnungs¬
genossen s . Zt . bestimmten , für den ursprünglichen Art . 4

einzutreten , hätten nicht in einer besonderen Liebhaberei
für Ordensgeistliche bestanden , sondern in höheren poli¬
tischen Erwägungen ; heute nochmals diese Gründe zu er¬
örtern , würde keinen Zweck mehr haben ; nachdem durch
die Ablehnung des Ordensparagraphen in der ersten
Verhandlung es nicht mehr möglich sei, die von Redner
und seinen Freunden beabsichtigte Wirkung zu erzielen ,
habe es auch für siekein Interesse mehr , ob und in welcher
Form der Art . 4 aus der Ersten Kammer zurückgekehrt
sei. Redner wiederhole , daß er und die liberale Mino¬
rität lediglich aus höheren politischen Gründen , welche
auch allein für die Großh . Regierung maßgebend gewesen
seien , für den Art . 4 des Entwurfs eingetreten sei , in der

Ueberzeugung , der politische Gewinn werde größer sein
als ein auf anderem Gebiete etwa eintretender Schaden ;
nach Redners Meinung werde noch eine Zeit kommen,
wo immer mehr Mitglieder dieses Hauses sich zu der

Ansicht bekehren werden , es wäre besser gewesen , wenn

die ganze Partei sich auf den Standpunkt gestellt hätte ,
welchen in der ersten Verhandlung nur eine kleine Mi¬
norität einnahm .

Abg . Marbe betont dem Voredner und dem Minister
gegenüber , daß seine Partei ihre prinzipielle Stellung
zu dem Art . 4 iu seiner jetzigen Fassung , dessen An¬
nahme eine Gutheißung des Gesetzes vom Jahre 1872
bedeuten würde , wahren müsse. Der Abg . Fieser habe
in seinen Ausführungen deutlich gezeigt , daß sein Wohl¬
wollen für die katholische Kirche nicht über jeden Zweifel
erhaben fei , habe er doch deutlich erkennen lassen , daß
nicht Wohlwollen , sondern lediglich politische Gründe ihn
zu seiner Haltung bestimmt haben ; das Dotationsgesetz
und die anderen Gesetze, die als Beweise des Wohl¬
wollens in 's Gefecht geführt worden seien, bewiesen hier
gar nichts . Der Abg . Fieser habe sich auch heute wieder
als grundsätzlicher Gegner aller kirchlichen Erziehungs¬
anstalten gezeigt ; wenn derselbe nicht einzusehen vermöge ,
daß die katholische Kirche dieser Anstalten nothwendig
bedarf und niemals auf sie verzichten kann , so
könne ihm nicht geholfen werden , aber er solle sich
doch wenigstens davor hüten , Alles über einen Kamm
scheeren zu wollen , und von der protestantischen Kirche,
welche solche Anstalten nicht oder nicht überall besitze ,
ohne weiteres auf die katholische Kirche zu schließen .
Wenn Redners Partei keine Gegenanträge stelle , so ge¬
schehe dies , weil sie eine nochmalige Verweisung der Vor¬
lage an die Erste Kammer vermeiden und das Gesetzes¬
werk zu einem baldigen Abschluß gebracht sehen wolle .
Der Herr Abg . v. Neubronn habe erklärt , aus politischen
Gründen und um der ultramontanen Agitation die Spitze
abzuberechen , für den Art . 4 der Vorlage eingetreten zu
sein ; Redners Partei sei es fern gelegen , aus dieser Ge -
fetzesvorlage politisches Kapital schlagen zu wollen ; ihre
Absicht sei stets nur gewesen , eine Belebung und Stärkung
des religiösen Lebens herbeizuführen , und daß dieser Er¬
folg des neuen Gesetzes wirklich eintrete , dazu wolle Gott
seinen Segen geben .

Der Berichterstatter : Der Herr Vorredner habe
den Vorwurf erhoben , daß die Verhandlungen in diesem
Hause nicht streng sachliche und unparteiische gewesen
seien ; ob der Abg . Marbe den Beruf habe , von konfessio¬
neller Unbefangenheit zu reden , bezweifle Redner , jeden -

fallsaber erkläre er , daß er sich nie von etwas Anderem
als von seiner Ueberzeugung oder von der als besser er¬
kannten Meinung seiner Freunde habe leiten lassen ;
nicht vom protestantischen oder überhaupt einem konfessio¬
nellen Standpunkte sei Redner und seine Partei an die

Berathung der Vorlage herangetreten ; wenn in dem
andern Hause eine spezifisch protestantische Stimmung
zeitweilig zu Tage getreten sei , so sei diese durch die

vorangegangenen Provokationen ultramontaner Gesinnung
hervorgerufen worden . Wenn der Abg . Marbe von der
Zeit eine Aenderung erwarte , so scheine ihm als Ideal
Revolution und Reaktion vorzuschweben ; beides habe das
Land ja schon gesehen , eine Wiederkehr solcher Zeiten
aber stehe nicht zu fürchten , denn unser religiöses , sitt¬
liches , in bürgerlicher Tüchtigkeit zur Freiheit und poli¬
tischem Verständniß erzogenes Volk fühle sich eins mit
seinem Fürstenhause in dem Streben , in Stetigkeit vor¬
zuschreiten in den Bahnen des Verfassungslebens ; das
fei Badens Beruf und werde es noch mehr , seitdem das¬
selbe ein Glied des großen Reiches bilde . — Redner
bittet nochmals um Annahme des Kommissionsantrages
zum Beweise friedfertiger , versöhnlicher Gesinnung .

Nach einer persönlichen Bemerkung des Abg . Marbe
wird alsdann , da in der Spezialdiskussion niemand das
Wort ergreift , das ganze Gesetz in der Fassung der

Ersten Kammer einstimmig angenommen .

GroMerzogthum Baden .
- Karlsruhe , den 23 . Juni .

* (Das „ Verordnungsblatt der Zolldirektion " ) Nr . 11

enthält die Bekanntgabe von - Bestimmungen über die Tara . —

Dasselbe Verordnungsblatt Nr . 12 enthält Bekanntmachungen
betreffend die Wiedereröffnung einer Zollstraße , die neue Aus¬

gabe des amtlichen Waarenverzeichnisses zum Zolltarif , die Er¬

mittelung des zollpflichtigen Gewichts der in Eisenbahnwagen -

ladungen eingehenden Massengüter ; eine Verordnung über die

Remontiiung der berittenen Bediensteten bei der Grenzaufsicht ,
sowie Bekanntmachungen betr . die zur Erhebung der Stempel¬
abgabe und Abstempelung von Spielkarten dauernd befugten Zoll -

und Steuerstellen und die Abfcrtigungsbefugnisse des Untersteuer¬
amts Bruchsal und Personalnachrichten .

§ (Die Einnahmen der badischen Bahnen ) betrugen
im Monat Mai

nach Provisor .
Feststellung 1888

nach Provisor .
Feststellung1887

nach definitiv .
Feststellung 1887

Im Jahre 1888
gegen drc prov .
Einnahme des
Jahr . 1887 mehr

weniger
und gegen die de¬

finitive Ein¬
nahme des Jah¬
res 1887 mehr

weniger

j auSdem . aus dem auZsvn - '

Personen - - Güter - ! üigen ! Summa
verkehr ! verkehr Qneüen -

! M . M . ! M . ! M .
1 324 633 1 944 889 238 940 3 908 062

! ! >

1 196 3951 746 848 228 992 3 172 235

1189 260 1 780 336 249 872 3 219 468

Januar
bis mit
März
M .

14 531 779

13 994 479

14156979

128 238 198 041

135 373 164553

9 548 335 827

288 594
11332 ! —

537 300

374 800

88 (Rebba u .) Am 21 . und 22 . d . M - haben die Obmänner der

Rebbeobachtungskommissionen des badischen Landes , 16 an der

Zahl , einen Jnstruktionskursus an der Agrikulturchemischen und

Pflanzenphysiologischen Versuchsanstalt dahier zur Untersuchung

von Rebkrankheiten mitgemacht . Herr Hofrath Ur . Neßler führte

in drei verschiedenen Vorträgen den Herren das ganze Gebiet

des Weinbaues : Anlage von Rebfeldern , Düngung derselben , die

Methoden bei Neuanlagen , Hacken des Bodens und die ver -



schiedenen Traubenkrankheiten , vor Augen , sprach in einem zweiten
Vortrage über die Aufgabe der Bczirksobmänner und schließlich
über die Weinbehandlung . Im Polytechnischen Institut wurden
gestern unter Anleitung der Herren Hofrath l >r Just , vr . Bein¬
ling und Heine von der Reblaus beschädigte Reben untersucht ,
die nöthige Anleitung beim Untersuchen der Reben gegeben und
heute ein ausführlicher Vortrag des Herrn l >r . Eirich aus Mann¬
heim über die Naturgeschichte der Reblaus und deren Bekämpfung
angehört . Da sämmtliche Vorträge durch ein reiches Material
von Beranschaulichungsmittelu unterstützt wurden , so dürfen wir
mit Gewißheit annehmen , daß die Herren Kursbesucher reich an
Erfahrung nach Hause gehen und die gewonnenen Kenntnisse

zum Besten der weinbautreibenden Bevölkerung vcrwcrthen werden .

O Heidelberg , 22 Juni . ( Eine akademische Trauer¬
feier ) wird anläßlich des Ablebens Seiner Majestät Kaisers
Friedrich am Sonntag 24 , d . M . - Vormittags 11 Uhr hier
veranstaltet werden . In feierlichem Zuge werden sich die aka¬

demischen Korporationen von der Universität nach der Providenz -

kirche begeben , wo eine Feier stattfindet . Ein Pedell mit Trauer -

siab eröffnet den Zug , es folgen der Vorstand des Ausschusses
der Heidelberger Studentenschaft , der U .-O. , Rupertia , Leonensia ,

Hamburger Gesellschaft . Verband wissenschaftlicher Vereine -

Naturwissenschaftlicher Verein , Vineta , Karlsruhensia , Wingolf ,
Ghibellrnia , V D . St - , Rhenopalatia , Palatia , Zahringra ,
Arminia , die nichtincorporirtcn Studenten , der 8 .-6 . , 2 Pedelle mit
den Sceptern der Universität , der Engere Senat , die theol .
Fakultät , die juristische Fakultät , die medizinische Fakultät , die

philosophische Fakultät und schließlich die Beamten der Universität .

K* Pforzheim , 22 . Juni . (Der hiesige Vorschuß -

Verein ) vertheilte aus dem im Rechnungsjahr 1887/88 erzielten
Reingewinn , nach Abzug der dem Reserve - und Spezialreserve¬
konto gemachten Zuweisungen und der Abschreibung am Mobi¬
liar , den Genossenschaftsmitgliedern noch eine Dividende von 5 " '

„ .

<N Offenbnrg , 21 . Juni . ( Marktberi cht . ) Von dem Ge -

sammtvorrath der in der Fruchthalle am letzten Markttage auf¬
gestellten Frucht wurden 11174 Kilo verkauft , 2 700 Kilo blieben
für den nächsten Markttag stehen. Im Preise für 100 Kilo stieg
Weizen um 25 Pf ., während Korn um den gleichen Betrag sank .
Hafer erfuhr einen Preisaufschlag von einer Mark . — Der Ge¬
schäftsgang auf dem Schweinemarkt war , da nur wenige Käufer
sich eingefunden hatten , nur eifl mittelmäßiger . Die Auffahrt
betrug 382 Stück ; darunter befanden sich 16 Läufer von 45 bis
55 Pfund aus 27 Ortschaften in 60 Sendungen der Bezirks¬
ämter Achern , Kehl , Lahr , Oberkirch . Offenburg und Wilfach .
Für das Paar Läufer wurden 36 bis 40 M . , für das Paar
Ferkel 8 bis 19 M . bezahlt .

I . Lahr , 22 . Juni . ( Bauthätigkeit . ) Seit einer Reihe von
Jahren ist die Bauthätigkeit in hiesiger Stadt keine so umfang¬
reiche und lebhafte gewesen , wie in diesem Frühjahr . Es sind zur
Zeit über 40 Privat - und für öffentliche Zwecke bestimmte Bauten
in Ausführung begriffen bezw. der Vollendung nahe . Unter den
Privatbauten befinden sich auch in diesem Jahre wieder eine An¬
zahl kleiner Wohnhäuser , mit welchen sich Arbeiterfamilien unter
Benützung ihrer Ersparnisse und des billigen Geldstandes eigenes
Heim und eigenen Herd zu gründen bestrebt sind , ein Streben ,
welches der letzte Bericht der hiesigen Handelskammer mit Recht
als eine der erfreulichsten Erscheinungen in unseren , übrigens
auch sonst durchaus befriedigenden sozialen Verhältnissen bezeich¬
net . Unter den für öffentliche Zwecke bestimmten Gebäuden ver¬
dient besonders Erwähnung ein stattlicher Hotelneubau , welchen
der seitherige Pächter des Kasinos und Gasthauses zum Pflug ,
Herr Krauß , unter Zuziehung eines bereits bestehenden Gebäudes
in der Schillerstraße unweit von Post und Bahnhof errichtet hat -
Der massive , dreistöckige, von Architekt Meurer hier ausgeführte
Neubau bildet mit seiner in einfachen , aber schönen Formen ge¬
haltenen und einen sehr angenehmen Gesammteindruck machenden
Fa ?ade eine Zierde der schönen Schillerstraße . Dem Aeußeren
und den modernen Anforderungen entsprechend sind auch die
Jnnenräume eingerichtet . Da an derartigen Fremdenquartieren
hier gerade kein Ueberfluß , die Lage günstig und der Reisendcn -
verkehr hier stark ist, so hat das neue Hotel , welches dieser Tage
eröffnet werden wird , gute Aussichten . In der oberen Schiller¬
straße ist ein ebenfalls in unserem schönen rothen Allvater - Sand¬
stein architektonisch auszuführender größerer Privatbau im Werke ,
während an der Kaiserstraße auf dem Hofe des Gymnasiums
von der Sladtgemeinde Lahr ein größeres Gebäude errichtet wird ,
welches zur Dienstwohnung für den Gymnasiumsdirektor be¬
stimmt ist . Ebenfalls die Gemeinde ist es , welcher in dem bisher
fast gänzlich unbenutzten Erdgeschoß des westlichen Seitenflügels
des nunmehr ganz in Besitz der Stadt übergcgangenen Kasino¬
gebäudes eine große , lichte, asphaltirte Halle Herstellen läßt , welche
das Verkaufsmagazin der „ Vereinigten Schreiner Lahrs " auf¬
nehmen soll . Endlich läßt die Stadtgemeinde die ihr durch Erb¬
schaft zugefallene Jamm ' sche Billa im Innern vollständig um¬
bauen , um neben der Handelskammer und der Stadtbibliothek ,

welche bisher schon in derselben untergebracht waren , auch das
Naturalienkabinet unterzubringen , welches infolge des steten An¬
wachsens der Schülerzabl seinen seitherigen Unterknnftsort im
Volksschulgebäude räumen muß . Die Diensträume der Handels¬
kammer , bisher im zweiten Stock , sind nun in 's Erdgeschoß der
Villa verlegt und daselbst durch die anerkennenswerthe Liberalität
des Gemeinderaths in einer , allerdings einem entschiedenen Be -
dürfniß entsprechenden Weise erweitert und zugleich schön einge¬
richtet worden . Die Stadt bat damit ihre bei Gründung der
Handelskammer , gegebene Zusage , der letzteren in ihren Mauern
ein würdiges Heim zu bereiten , auf 's Beste erfüllt .

Verschiedenes .
* Stuttgart , 21 . Juni . (Schneckenburger - Denkmal .)

Nachdem der Zeitpunkt für die Einsendung von Entwürfen zu
dem in Tuttlingen zu errichtenden Denkmal des Dichters der
„ Wacht am Rhein " abgelaufen ist, trat das Konnte unter dem
Vorsitz seines um die ganze Angelegenheit hochverdienten Präsi¬
denten , Sr ? Hoheit des Prinzen Herrmann zu Sachsen -Weimar ,
heute zusammen und beschloß, die eingelaufcnen Arbeiten in dem
von Seiner Majestät dem König zur Verfügung gestellten großen
Saale des Königshaus zur Ausstellung zu bringen und diese
Ausstellung sofort nach der Entscheidung des Preisgerichts , das
womöglich schon iu den nächsten Tagen zusammentreten soll , und
vor den endgiltigen Beschlüssen des Kontite 's über die Ausführung
des Denkmals für einige Tage dem Publikum zu eröffnen . Es
war , wie der „Staatsanrcigcr " mittheilt , sehr erfreulich , zu hören ,
daß die Denkmalssache , die ja in den weitesten Kreisen des deut¬
schen Volks und ganz besonders auch bei den Deutschen im Aus¬
land warmen Sympathien begegnet ist, auch die deutschen Künstler
zu lebhafter Theilnahme angeregt hat , indem das Preisgericht
aus einer ansehnlichen Zahl von Entwürfen zu wählen haben wird -

Literatur .
Geschichte Oesterreichs . Von Alfons Huber . Dritter

Band . ( Geschichte der europäischen Staaten . Herausge¬
geben von Heeren , Ukcrt und v . Giesebrecht . ) Gotha , Friedr .
Andr . Perthes , 1888 . Preis : 11 M .

Huber 's Geschichte Oesterreichs gehört anerkanntermaßen zu
den bemcrkenswerthesten Leistungen auf dem Gebiete der Ge¬
schichtsschreibung , indem sie die Resultate der bisherigen Einzel¬
forschungen auf Grund langjähriger eigener Thätigkeit und unter
sorgfältiger kritischer Verwerthung aller einschlägigen Arbeiten
zur Höhe des Ganzen erhebt und mit dem Schatze des inneren
Gehaltes den Vorzug gleichmäßiger und gewählter Darstellung
verbindet . Der vorliegende dritte Band verdient die gleiche An¬
erkennung , welche den beiden ersten zu Theil geworden ist . Auf
dem Boden tüchtigster Forschung wird unter , umsichtiger Be¬
nutzung des neuesten urkundlichen und liierarischen Materials
auf 562 Seiten der Zeitraum von 1440 bis 1530 in lichtvoller
Darstellung und gefälliger Sprache vorgeführt . Im vierten
Buck wird die Periode der ersten Verbindung Böhmens und
Ungarns mit Oesterreich ( 1437 —1457) , im fünften werden
Böhmen und Ungarn als Wahlreiche , sodann Oesterreichs tiefster
Verfall und Wicdcrerhebung ( 1457— 1493 ), im sechsten endlich
Oesterreichs Erhebung zur europäischen Großmacht behandelt .
Es kommt somit eine der wichtigsten Perioden der österreichischen
Geschichte, das Emporkvmmen der habsburgischen Gesammtmo -
narchie , zur Darstellung . Von hohem Interesse ist in den
Schlußkapiteln auch die Darlegung der Ausbreitung der Refor¬
mation in den österreichischen Landen , deren innere Nothwendig -
keit der Verfasser unter Hervorhebung der schreienden Nothstände
und der dadurch bedingten Empfänglichkeit für die Lehre Luthers
unumwunden anerkennt .
Die Europäisirnng Rußlands . Land und Volk . Von A .

Brückner . Gotha , Friedr . Andr . Perthes , 1888 . Preis
10 M .

Das neueste Werk A . Brückner 's (in Dorpat ) weicht in Form ,
Inhalt und Ergebnissen nicht unwesentlich von der herkömmlichen
Geschichtsliteratur ab Statt , wie dieses gewöhnlich zu ge¬
schehen pflegt , Begebenheiten der politischen Geschichte in ihrem
äußeren Verlaufe zu erzählen , stellt der Verfasser , indem er den
Einfluß des höher kultivirtcn Westens auf Rußland in den
letzten zwei bis drei Jahrhunderten darstellen will , längere That -
sachenreihen zusammen , verfolgt dieselben durch größere Zeit¬
räume , überschaut die Entwickelung der russischen Verhältnisse ,
wenn man sich so ausdrücken darf , aus der Vogelperspektive und
gelangt auf diesem Wege zu exakten Resultaten über den von
den Russen zurückgelegten Weg . Zu den wichtigsten Ergebnissen
der Forschungen B 's gehört , daß die Reformen , welche gewöhn¬
lich fast ausschließlich Peter dem Großen zugeschrieben werden ,
bereits viel früher begonnen , daß alle Regierungen vor und nach
Peter an dem Bestreben , Rußland dem westeuropäischen Einfluß
auszusetzen , Theil nahmen und daß ein solcher Prozeß der
Europäisirnng des moskowitschen Reiches , welches früher einen

asiatischen Charakter hatte , sich unabhängig von dem Wollen
Einzelner habe vollziehen müssen.

Es liegt auf der Hand , daß die Darlagung solcher Entwicke¬
lungsreihen , der Acnderung der Territorialverhältnisse , der räum¬
lichen Annäherung Rußlands an Europa , des Kultureinflusses
der in den russischen Staatsverband eintretenden Kleinrussen und
Ostseedeutschen , der nach Rußland einwandernden Westeuropäer ,
der Wirkung der von den Russen in das Ausland unternommenen
Reifen — langjährige , umfassende Studien und Vorarbeiten
voraussetzte . Die Zusammenfassung der Ergebnisse der Einzel -
sorschung dürfte dem neuen Werke eine spezifisch wissenschaftliche
Bedeutung verleihen ; daß von aller Tendenz oder Polemik , von
publizistischer Behandlung des Stoffes abgesehen wird , ist selbst¬
verständlich . Das Buch ist trotz des sehr großen gelehrten
Apparates , welchen nur etwa Fachleute in seinem Umfange
würdigen können , jedem Gebildeten leicht verständlich und gut
lesbar . Am Schluffe desselben werden weitere Darstellungen der
Europäisirnng des Hofes und der politischen Institutionen , des
geistigen , ästhetischen und sittlichen Lebens in Rußland in Aus¬
sicht gestellt .

Babylonisch -assyrische Geschichte von C . P . Ti elc . 2 . Theil :
Von der Thronbesteigung Sinacheribs bis zur Eroberung
Babels durch Cyrus . (Handbücher der alten Geschichte .
I - Serie . Vierte Abtheilung . ) Gotha , Friedr . Andr . Perthes ,
1888 . Preis : 7 M .

Nachdem der bereits 1886 erschienene erste Band außer der
Einleitung (mit umfassender Quellenkritik ) die Darstellung der
altbabylonischen Periode und der ersten sowie eines Theils der
zweiten assyrischen Periode , die die Geschichte von den ältesten
Zeiten bis zum Tode Saigons II . gebracht hat , schließt der ge¬
lehrte Verfasser sein Werk nunmehr ab , indem er zunächst die
zweite assyrische Periode Hu Ende führt , sodann die zweite baby¬
lonische oder neuchaldäische Periode behandelt und endlich einen
hochinteressanten Abschnitt über die babylonisch-assyrische Kultur
hinzufügt . Die angehängten Nachträge und Berichtigungen so
wie das sorgfältige Namen - und Sachregister erhöhen die Brauch¬
barkeit des trefflichen Handbuches . Bei dem Reichthum neuer
selbständiger Forschung , durch welche mächtige Schwierigkeiten
überwunden und hellere Lichtstrahlen über ein bisher sehr dunkles
Gebiet verbreitet werden , darf die gründliche Arbeit Tielc 's nicht
nur bei den Gelehrten , sondern bei allen gebildeten Geschichts¬
freunden um so mehr auf ein dankbares Studium rechnen , als
das babylonisch - assyrische Volk , welches auf den Gang der Kul¬
turentwicklung einen so großen Einfluß geübt hat , allgemeiner
und besser gekannt zu werden verdient , als bisher der Fall war .

Egyptische Geschichte von A . Wiedemann . Supplement .
Gotha , Friedr . Andr . Perthes , 1888- Preis 2 M .

Dieses nur 5 Bogen umfassende Supplcmentheft zu dem be¬
kannten Geschichtswerk des Verfassers ist dadurch '

nsthig ge¬
worden , daß in den Jahren , welche seit dem Erscheinen des
Handbuches für die egyptische Geschichte verstrichen sind , das
Material für dieselbe sich in unerwarteter Weise namentlich in¬
folge der neuesten Ausgrabungen vergrößert hat . Es erschien
räthlich , durch die Nachtragung der neugewonnenen wichtigen
Resultate das Handbnch dem augenblicklichen Stande der Wissen¬
schaft anzupaffcn . Auch die Literaturangaben sind hier und da
erweitert worden , damit das Buch einen möglichst vollständigen
Wegweiser durch die auf die egyptische Geschichte bezüglichen
Denkmäler und literarischen Arbeiten bilde.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Harder in Karlsruhe .

Familienrrachrrchtrn.
Karlsruhe . Ausug aus dem Standrstmch -Register .

Geburten . 18 . Juni . Charlotte Christine , V >: Heinrich
Müller , Bahnwart . — 19 . Juni . Johanna Elisabeth Karoline ,
B . : Wilh . Lichtenfels , Kaufmann . — Franziska Elisabeth Ka¬
roline , V . : Karl Waidler , Revisor .

E h e a u f g e b o te . 22 . Juni . Heinrich Jürgens von Telgte ,
Maler in München , mit Albertina Mozer von Herrenwies . —
Albert Eisele von Münchweier , Lokomotivführer hier , mit Al¬
bertina Leute von Durbach . — Leopold Weiß von Odenheim ,
Maurer hier , mit Kroline Lausche von Nußbaum . — Jakob
Würzburger von Bienau , Kaufmann hier , mit Mina Kahn von
Gemmingen . — Wilhelm Fichtner von Zaisenhausen , Küfer hier ,
mit Veronika Westermann von Rothenfels . — Friedrich Kuh¬
mann von Ettlingen , Taglöhner hier , mit Luise Reis von Ot¬
tersdorf .

Todesfälle . 21 . Juni . Wilhelm Bansa . Ehern . , Kübler ,
33 I . — Karoline , Wwe . des Schuhmachers Karl Lorenz , 58 I .
— Eugen , 3 I . , B . : Samuel Weiß , Schaffner . — 22 . Juni .
Florentine , Ehefr . des Hengstwärters Anton Schäfer , 52 I . —
Libanus Becker, Ehern . , Schneider , 59 I . — Karoline , Ehefr .

! des Handelsmanns Wilh . Soja , 42 I .

Handel und Verkehr .
Handelsberichte .

Köln , 22. Juni . Weizen , hiesiger , loco 19 .25 , fremder ,
loco 19.75 , per Juli 18 — , per November 17 .50 . Rogaen .
hiesiger loco 14 .25 , fremder , loco 14. 75 , per Juli 12.90 , per
November 13 .45 . Rüböl , loco , per 100 leg 50 .40 , per Oktober
50 . 10. Hafer , hiesiger , loco 14.—.

Bremen , 22 . Juni . Petroleum -Markt . Schlußbericht . Stan¬
dard white loco 6.45 . Still . Amerikanisches Schweineschmalz ,
Wilcox , nicht verzollt , 40.

Antwerpen » 22 . Juni . Petroleum -Markt . Schlußbericht .
Raffinirtes , Type weiß , dispon . 16N , Per Juni 16Vs . Per
August 16°/« , per Sept . - Dez . 16 °/« . Still . Amerikanisches
Schweineschmalz , nicht verzollt , dispon . , 97 Frcs .

Paris , 22 . Juni . Rüböl per Juni 57 .25 , per Juli 57 .25 , per
Juli - August 57.25 , per September - Dezember 57 .75 . Fest .
— Spiritus per Juni 43 . - , per Sept . -Dezbr . 41 .25 . Beb . —
Zucker , weißer , dispon . , Nr . 3 , per 100 Kil . , per Juni 41 .25 , per
Okt .-Jan . 36 .25 . Fest . — Mehl , 12 M . , per Juni 52 . 10 , per Juli
52 .30 , per Juli -Äug . 52 .40 , per Sept .-Dezbr . 53 .25 . Fest .
— Weizen per Juni 24 .30 , per Juli 24 .30 , per Juli - August

. 24 .25 , per Septbr . - Dez . 24 25 . Still . — Roggen per Jun
13 . 75 , per Juli 13 .90, per Juli -Aug . 13 .90 , per Sept .-Dezbr
13 .90 . Still . — Talg 62 .— . Wetter : schön .

New - Uork , 21 . Juni . ( Schlußkurse . ) Petroleum in New -
Aork 7V«, dto . in Philadelphia 7H«, Mehl 3. - , Rother Winter¬
weizen O.88 V4 , Mais (New ) 55V4 . Zucker fair refining Muscov .
4°/« , Kaffee , fair Rio 15 , Schmalz ( Wilcox ) 8 .55 , Getreide¬
fracht nach Liverpool 1 °/«.

Baumwolle -Zufuhr vom Tage 1000 B . , dto . Ausfuhr nach
Großbritannien 2 000 B . , dto . nach dem Continent 6 000 .

Staatspapiere .
Baden 4 Obligat , fl . 103 .80

„ 4 „ M . 105 —
. 4 Obl . v . 1886 M .

Bayern 4 Oblig . M . 106 .80
Deutschl . 4Reichsanl . M . 107 .30

„ 3V- „ 102 .90
Preußen 4 Consols M . 106 .70

„ 3V2kons. St .-Anl .M . 103 .30
Wtbg . 4V2 Obl 78,79 M .

„ 4 Obl v . 75,80 M . 105 .—
Oesterreich 4 Goldrente fl . 89 .50

„ 4VsSilberr . fl. 65 .60
„ 4^ Papierr . fl. 64 . 20
„ 5Papierr . v . 1881 —

Ungarn 4 Goldrente fl . 81 .40
Italien 5 Rente Fr . —
5"/o Rumänis che Rente 91.90
Rumänien 6 Obl . M . 105.20
Rußland 5 Obl . v . 1862 96. 50

. 5Obl . v . 1877M . - .-
„ 5H Orientanl .P R . 55 .20
. 4 Cons v . 1880 R . 81 . 70

— 8 Nmr., 7 Guioen jlwo . !>ild Holland .- L Rmk., 1 Franc — 80 Pfg .
Serbien 5 Goldrente 80 .80 Elis .II .Em .Linz-B .Slbr .fl . —.
Schweden 4 in M . 103 .40 4 Gotthardbahn Fr . 129.80
Span . 4 Ausländ . Rente 72 .50 5 Böhm . West-Bahn st . 248 -
Schw . 4°/oBernv . 1885Fr . 102 .20 5 Gal . Karl -8udw .-B . fl. 164 —
Egypten 4 Unis . Obligat . 82 .10 5 Oest .Franz -St . -Bahn fl . 186°/t

Bank -Aktie «. !5 Oest.Süd - Lombard fl . 72 ^
4'/rDeutscheR .-Bank M . 138 .80 5 Oest .Nordwrst st . 128. -

Frankfurter Kurse vom 22 . ^ uni 1888 .

136V,Badische Bank Thlr . U 8 .80 5 „
Basler Bankverein Fr . 149 . 10 5 Rudolf fl .
Darmstädter Bank fl . 146 .90 , Eisenbahn - Prioritäten .
Disc .-Kommand . Thlr . 202 70 4 Elisabeth steuerfrei fl
Franks . Bankver . Thlr . — .— 5 Mähr . Grcnz -Bahn fl
Oest . Kreditanstalt fl . 238V. 5 Oest .Nordwest -Gold -
Rhein . Kreditbank Thlr . 120 50 ! Obl . M .
D . Effekt - u . Wechsel -Bk . 5 Oest .Nordw . Im . a . fl.
40 °/» einbezahlt Thlr . 117.90 5 Oest .Nordw . I<it . 8 . fl .

Eisenbahn -Aktien . 4̂ Vorarlberger kl
Heidelberg -Speier Thlr . 38 .— ,3 Raab -Oedenb .Tbeuj
) eff . Ludw .-Bahn Thlr . 103 .— steuerfrei M .

r .-Franz M . 157 .50 4 Rudolf

6 SouthernPacisic ofC .IbkEffi2 .80
Ser . Fr .

- so Pfg , 1 PkL. — 20 Ätmr., 1 Lollar — 4 Hm:. Äd 1t-,g .. 1 SlldtL»
rubel — 3 Rir-k. 20 Mo . . 1 Mark Bank? — 1 Nnf . 50 Pfg .

5 Gotthard IV
4 „
4 Schweiz . Central
5 Süd -Lomb . Prior , fl.
3 Süd -Lomb . Prior . Fr .
5 Oest . Staatsb .-Prior . fl .
3 dto . I - VIIIL Fr .

107 .20
104 . 10
104 .—
103 .70

59 -

81 .90
3 Livor . IM .6 , vlu . l >2 Fr . 65 .90
5 Toscan . Central Fr . 105 .40

101 .90 5 Westsic .Eisb .1880stfr .Fr . —
68 .70 Pfandbriefe .

i4 RH. Hyp .-Bk .-Pfdbr . - . -
107.305 PreuH . Cent .-Boo .-Tred .
88 .20

4 Meckl . Frdr .-Franz M . 157 .50 4
4 '/z Pfälz . Max -Bahn fl . — .— I steuer ,
4 Pfälz . Nordbahn fl . 105 .20 8 Buffalo N .-N
Elisabeth Pr .-Att . fl. — j Tons . Bonds

lf (Salzkgut ) i .!
frei

u.

Verl, ä 110 M .
i. - -N4 dto . „ L 100 M .
!. 75 - 4V,Oest .B .-Crd .-Anst .A.
Gold 5 Ruff .Bod .-Cred .S .R .

66 — 4"/,Süd -Bod .-Cr .-Pfdb . 102 .50
öold I Verzinsliche Loose .

— .—HVsCöln-Mind .Thlr . 100

4Mem .Pr .Pfdor .Tytr .ioo 125. -
3OldenburqerThlr . 40 133. —
4Oesterr .v .1854fl . 250 110.80
5 „ v . 1860 „ 500 113.80
4Raab -GrazerThlr . 100 100.90

Unverzinsliche Loose
per Stück .

Braunschw .Thlr .20-Loose 99 .20
Oest .fl . lOO-Loose v . 1864 278 -
Oesterr .Kreditloosefl . 100

von 1858 296 —
Ungar .Staatsloofefl . 100 217 .30
Ansbacher fl . 7- Loose 34 .70
Augsburger fl. 7-Loose 27.20
"" eiburgerFr .15-Loose 31.30>

ailänderFr . lO-Loose 16 .10
Meininger fl .7-8oose 26. 10
Schweb . Thlr .-10-Loose 69.30

Phil . !4 Bayrische
- .— ,4 Badische

100
100

140 . -

hlr.
Wechsel nnd Sorten .

Paris kurz Fr . 100 80.55!
Wien kurz fl . IM 161.20,
Amsterdam kurz IM fl. 169.— >
London kurz 1 Pf . St . 20.37!

TouarS m Gold 4.16
20 Fr .-St . 16.14
Souvereigns 20 .30
Obligationen nnd Jndnstrte -

Aktien.
4Karlsruher Obl . v . 1879 —
4Mamihenner Obl . — .—>
4Freiburg „ —.—
4Konstanzer „ —.—
Ettlinger Spinnerei o. ZS . 131 .20
Karlsruh .Maschinenf . dto . 134 .—
Bad . Zuckers. , ohne ZS . 81 .90
3V,Dentsch .Phön .20 °/i>Ez . 195 .—
4 Rh . Hypoth .-Bank 50° ,

bez. Thl .
5 Westeregeln Alkali
5 Hyp . Obl . d . Dortmund .

Union
5 Hup . Anl . d . Oest . Alpin

Montgs
Reichsbank Discont
Frankf . Bank .Discout

Tendenz : —.

126 .50
156 .—

110 .20

92.—
3°/,
3°/,



Bürgerliche Rechtspflege .
Aufgebote .

P .174 . Civ .Nr . 14.056 . Karls¬
ruhe - Die Rechtsnachfolger des ver¬
storbenen Kaufmanns Heinrich Caesar
inTrarbach : 1 . Heinrich Caesar Witwe,
Anna Sophie , geb - Wettermann . 2.
Philipp Heinrich, und 3. Max Caesar,
unter Vormundschaftder Mutter stehend,
vertreten durch Rechtsanwalt Or Fried¬
berg dahier , haben das Aufgebot der
von der Allgemeinen Versorgungsan -
stalt im Großherzogthum Baden zu
Karlsruhe ausgestellten Urkunde über
Heu zwischen der genannten Anstalt und
Kaufmann Heinrich Caesar in Trar¬
bach abgeschlossenen Lebensversicherungs -
Vertrag vom 31 . Dezember 1872 , Nr .
9845, über ein Kapital von 3000 Mark
beantragt . Der Inhaber der Urkunde
wird ausgcfordert, spätestens indem auf

Freitag den 1 . März 1889 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgerichte Hierselbst
— Akademiestraße Nr . 2 , II . Stock,
Zimmer Nr . 13 — anberaumtcn Auf¬
gebotstermine seine Rechte anzumelden
und die Urkunde vorzulegen , widrigen¬
falls die Kraftloserklärung derselben
erfolgen wird.

Karlsruhe , den 7 . Juni 1888 .
Gerichtsschrciberei Gr . Amtsgerichts.

W . Frank .
P . 179 . 1 . Civ.Nr . 11,443 . Karlss "

ruhe . Die Firma C . G . Gossi in
Frankfurt a . M -, vertreten durch Rechts¬
anwalt 1>r . de Vary daselbst , hat das
Aufgebot des von der Firma F . A .
Herrmann in Karlsruhe am I . Ja¬
nuar 1888 an eigene Ordre ausgestell¬
ten, von B . Mrltner in Karlsruhe
acceptirten und an Antragstellerin in-
dossirten Wechsels über 250 Mark , zahl¬
bar am 10. April 1888 , beantragt .
Der Inhaber der Urkunde wird aufge¬
fordert , spätestens in dem auf

Freitag den 8 . März 1889 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgericht Hierselbst
— Akademiestraße Nr . 2 . II - Stock,
Zimmer Nr . 13 — anberaumten Ter¬
mine seine Rechte anzumelden und die
Urkunde vorzulegen , widrigenfalls die
Kraftloserklärung derselben erfolgen
wird.

Karlsruhe , den 9. Juni 1888 .
Gerichtsschreiberei Gr . Amtsgerichts.

W . Frank .
Bekauntmachung .

O .377 . Furtwangen . In dem
Konkurse über das Vermögen des 's
Müllers und Bäckers Primus Dold
in Furtwangen soll mit Genehmigung
des Gläubigerausschusses die Schluß-
»ertheilnng erfolgen, wozu 5595 Mark
56 Pf . verfügbar sind : zu berücksichti¬
gen sind hiebei 176 Mark 40 Pf . be¬
vorrechtigte und 58,429 Mark 72 Ps .
nicht bevorrechtigte Forderungen.

Furtwangen , den 2l . Juni 1888 .
Der Konkursverwalter : Schirrmann .

Bermögensabsonderungeu.
P . 173 . Nr . 8242 . Karlsruhe .

Die Ehefrau des Johann Jakob
Däschner , Elisabeths Susanna , geb.
Feil von UnteröwisheiniM vertreten durch
Rechtsanwalt Or. Reis , klagt gegen
ihren genannten Ehemann mit dem
Anträge , sie für berechtigt zu erklären ,
ihr Vermögen von dem rhres Eheman¬
nes abzusondern.

Termin zur Verhandlung des Rechts¬
streits vor Großh . Landgericht dahier,
Civilkammer Hl , ist bestimmt auf :
Donnerstag den 11 . Oktober 1888,

Vormittags 8hz Uhr .
Dies wird hiermit zur Kenntniß-

nahme der Gläubiger bekannt gemacht .
Karlsruhe , den 18. Juni 1888 .

Der Gerichtsschreiber '
des Großh . bad . Landgerichts:

Oeftering .
O .378 . Nr . 3063 . Waldshut . Die

Ehefrau des zur Zeit entmündigten,
unter Vormundschaft des Landwirths
Matthäus Matt in Görwibl stehenden
Müllers Johann Baptist Baumgart¬
ner , Paulina , geb . Matt in Oberwihl,
wurde durch Urtheil der >1 . Civilkammer
des diesseitigen Gerichtshofes vom 9.
Juni 1888 für berechtigt erklärt , ihr
Vermögen von demjenigen ihres Ehe¬
mannes abzusondern. Dies wird zur
Kenntnißnahme der Gläubiger hiermit
bekannt gemacht .

Waldshut , den 21 . Juni 1888.
Gerichts?chreiberei des Gr . Landgerichts.

Krebs .
Entmündigungen.

O .296 .2 . Nr . 4179 . Bühl . Der
ledige , 37 Jahre alte Kaufmann Albert
Melcher , gebürtig von Kuppenheim,
wohnhaft in Bühl , Inhaber der Firma
„A . Melcher" daselbst , ist durch richter¬
liches Erkenntniß vom 11 . Juni 1888 ,
Nr . 3256 , wegen bleibendem Zustand
von Gemüthsschwäche im Sinne des
L -R .S . 489 entmündigt worden .

Als Vormund desselben wurde heute
Franz Kuen , Gasthofsbesitzer zum
Badischen Hof dahier, ernannt .

Bühl , den 15 . Juni 1888 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Müller .
O .373. Nr . 20,197. Pforzheim .

Durch Beschluß Großh . Amtsgerichts
vom 31 . Mai d . I . , Nr . 18,162 , wurde
Philipp Jakob Stöhr von Dürrn we¬
gen Geistesschwäche entmündigt und
unterm Heutigen Landwirth Gg . Adam
Klotz von Dürrn als dessen Vormund
ernannt .

Pforzheim , den 20 . Juni 1888 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Becker .

Erbeinweifullgen.
O .271 .2 . Nr . 4700 .^ Bonndorf .

Vincenz Wiggert von hier hat um
Einweisung in Besitz und Gewähr der
Verlaffenschaft seiner Ehefrau gebeten .
Diesem Antrag wird entsprochen wer¬
den , wenn nicht binnen 6 Wochen
Einsprache hiegegen erhoben wird.

Bonndorf , den 8. Juni 1888 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Burger .
O .340 .3 . Nr . 6251 . Uebcrlingen .

Das Großh . Amtsgericht Uebcrlingen
hat unterm Heutigen beschlossen:

Die Witwe des Zimmermanns Maxi¬
milian Steiner , Sophie , geb. Holler
in Maurach , GemeindeOberuhldingen,
hat um Einweisung in Besitz und Ge¬
währ des Nachlasses ihres verstorbenen
Ehemannes nachgrsucht . Einsprachen
gegen dieses Gesuch sind binnen 6 Wochen
hier vorzubringen.

Dies veröffentlicht
Ueberlingen, den 15. Juni 1888.

Der Gerichtsschreiber:
Fromherz -

O .302 .2. Nr . 13,205 . Walds Hut.
Die ledige Maria Gäng von Ender -
mettingen hat um Einweisung in den
Besitz und die Gewähr des Nachlasses
ihrer verstorbenen Mutter , Valeria
Gäng ledig von da , nachgesucht . Dem
Gesuche wird entsprochen werden , wenn
nicht innerhalb

sechs Wochen
bei Großh . Amtsgerichte dahier Ein¬
sprache dagen erhoben wird.

Waldshut , den 11 . Juni 1888 .
Der GerichtssckreiberGr . Amtsgerichts :

Tröndle .
O .325 .2 . Nr . 3220 . Ettlingen .

Das Großh . Amtsgericht hat heute be¬
schlossen: Die Witwe des Landwirths
Leo Lauinger , Helene , geborne Hauck
von Schöllbronn , bat um Einweisung
in Besitz und Gewähr der Verlassen¬
schaft ihres Ehemannes nachgesucht .
Einwendungen gegen dieses Gesuch sind
innerhalb drei Wochen dahier vorzu-
bringcn.

Ettlingen , den 16. Juni 1888 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Matt .
Erbvorladungen.

P . 143. Eichstetten . Karl Friedrich
Breisacher , Bäcker , und Heinrich
Breisacher , Metzger von Bahlingen ,
sind zur Miterbschaft am Nachlasse
ihrer am 30 . März 1888 s Mutter ,
Bäcker Martin BreisacherWitwe , Ka¬
tharina , geb. Bürkin von Bahlingen ,
berufen . Dieselben werden zu den Ver-
laffenschaftsverhundlungenmit Frist von

drei Monaten
unter dem Bedeuten eingeladen, daß,
wenn sic nicht erscheinen, die Erbschaft
Denen zugetheilt werden wird, welchen
sie zukäme , wenn die Vorgeladenen zur
Zeit des Erbanfalls nicht mehr am
Leben gewesen wären.

Eichstetten , den 16 . Juni 1888 .
Der Großh . Notar :

Forstmeyer.
P . 142. Elchstetten . Karl Friedrich

Demmler vonNimburg , dessen Auf¬
enthaltsort seit 7 Jahren unbekannt ist,
wird hiermit zu den Verlassenschafts¬
verhandlungen auf Ableben seiner f
SchwesterRosine Demmler mit Frist von

drei Monaten
mit dem Bedeuten eingeladen , daß,
wenn er nicht erscheinen wird , er bei
der stattfindcnden Theilung unberück¬
sichtigt hleidl .

Eichstetten , den 18. Juni 1888 .
Der Großh . Notar :

Forstmeyer .
P . 162. 2. Karlsruhe . Karl Wil -

helmRupp und Johann Alois Ru pp ,
beide von Darmstadt und an unbekann¬
ten Orten in Amerika abwesend , sind
als gesetzliche Erben ihres dahier ver¬
storbenen halbbürtigen Bruders Ludwig
Rupp , Inspektor a . D . dahier , mitbe¬
rufen.

Dieselben werden zu der Vermögens¬
aufnahme und zu den Erbtheilungsver -
handlungen mit dem Bedeuten vorgela-
dcn , daß , wenn sie innerhalb

drei Monaten
nicht erscheinen , die Erbschaft Denen
werde zugetheilt werden , welchen sie zu¬
käme , wenn die Borgetadenen zur Zeit
des Erbanfalls nicht mehr am Leben
gewesen wären.

Karlsruhe , den 19. Juni 1888 .
Großh . Notar

Steinel .
P144 2. Meersburg . Johann

Blattncr vonLeimbach, an unbekann¬
ten Orten abwesend , ist zur Erbschaft
seiner am 9 . Juni d . I . vcrlebAn Mut¬
ter . Katharina , geb . Wirrer , Ehefrau
des Richard Kemmerling von Ber¬
matingen, mitberufen.

Derselbe und beziehungsweise seine
Rechtsnachfolger werden zur Bcrmö-
gensanfnahme und Erbvcrhandlung mit

Frist von drei Monaten
unter dem Bedeuten vorgeladen , daß,
wenn er »der sie nicht gehörig sich an¬
melden , die Erbschaft Denen zugetheilt
wird , welchen sie zukäme , wenn die
Vorgeladeikn zur Zeit des Erbanfalls
nicht mehr am Leben gewesen wären.

Meersburg , den 18 . Juni 1888 .
Der Großh . bad . Notar :

Futherer .
Handelsregistereintrage.

O .330 . Nr . 4462. Eber hach . In
das Handelsregister wurde heute ein¬
getragen :

Firmenregister :
Zu O .Z . 134 . Die Firma Moses

Dreifuß in Strümpfelbrunn ist als
Einzelfirma erloschen.

Zu O .Z . 52. Firma Aron David

in Eberbach. — Inhaber der Firma ist
Heinrick Dreifuß . Kaufmann in Eber¬
bach. Derselbe ist verhcirathet seit 18.
Mai 1888 . Nack Art . 1 des Edever-
trages vom 2. Mai 1888 fällt in dir
zukünftigeGütergemeinschaftdieSummr
von je 50 Mk . ; alles übrige, gegen¬
wärtige und zukünftige, aktive und pas¬
sive, fahrendes wie liegendesVermögen
ist von der Gütergemeinschaft ausge¬
schlossen.

ti. Gesellschaftsregister :
Unter O Z . 36 . Fir ^ a M . und H .

Dreifuß in Eberback. Offene Han¬
delsgesellschaft . Die Gesellschaftersind :

Kaufmann Moses Dreifuß in
Strümpfelbrunn .

Kaufmann Heinrich Dreifuß in
Eberbach.

Die Gesellschaft hat am 8 . Juni
1888 begonnen

Jeder Gesellschafter vertritt dieselbe
selbständig . Moses Dreifuß ist verbei -
rathet feit 31. Juli 1882. Nach 8,1
des Ehevertrags vom 14. Juli 1882 ist
das gesammte gegenwärtige und künf¬
tige Fahrnißvermögen bis auf den Be¬
trag von 100 Mk . , welchen die Ehe¬
gatten gegenseitig in die Gemeinschaft
einbringcn . von der Gütergemeinschaft
ausgeschlossen . Etwaige Schulden bei¬
der Thcile bleiben von der Güterge¬
meinschaft gleichfalls ausgeschlossen .
Bezüglich der ehelichen Güterverhält -
nisse des Heinrich Dreifuß wird auf
obigen Eintrag zum Firmenregister
O .Z . 52 verwiesen .

Eberbach, den 8 . Juni 1888 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Puchelt .
O .238 . Mannheim . In das Han¬

delsregister wurde unter Ord .Zahl 77
des Gesellschaftsregisters Band 11 zur
Firma „Mannheimer Walzwerk "

in Mannheim eingetragen:
Die Generalversammlung vom 29 .

Mai d . I . hat die Auflösung der Ge¬
sellschaft beschlossen und Herrn Alexan¬
der Gerber , Kaufmann hier , zum Li¬
quidator bestellt.

Mannheim , den 6 . Juni 1888 .
Großh . Amtsgericht 2.

1>r . Hummel .
O .240 . Mannheim . In das Han¬

delsregister wurde unter Ord .Zahl 84
des Gesellschaftsregisters Band VI zur
Firma : „ Badische Brauerei " in
Mannheim eingetragen:

Die Erhöhung des Grundkapitals
um 600,008 Mk . hat durch Zeichnung
sämmtlicher600 neuausgegebenenAktien
und Einzahlung von je 25"/« des No¬
minalbetrages und 5 "

o Agio stattge¬
funden.

Mannheim , den 6. Juni 1888 .
Großh . Amtsgericht 2.

1>r . Hummel .
O . 265. Nr . 5001 . Wertheim .

Unter Ord .Z . 171 des Firmenregisters
wurde heute eingetragen die Firma :

Lazarus Brückheimer in Küls -
heim . Inhaber der Firma ist :

Lazarus Brückheimer, Kaufmann
in Külsheim .

Ehevertrag desselben , ä . <1 Külsheim ,
den 22 . Mai 1888 , mit Theresia Pap¬
penheimer von Oberndorf , wonach jeder
Theil 5S Mark zur Gemeinschaft ein¬
wirft , während alles übrige Vermögen
davon ausgeschlossen bleibt .

Wertheim, den 30 . Mai 1888 .
Großh . bad. Amtsgericht .

Iäckle .
O 289 . Nr - 4892 . Walldürn . Zu

O .Z . 84 des Firmenregisters . Firma
Valentin Schlötterer in Bretzingcn,
wurde heute eingetragen:

Inhaber hat sich am 8 . Mai l . Js .
zum zweiten Male mit Anna Maria
Gärtner von Hardbeim verhcirathet.

Nach 8 4 des Ehevertrags vom 5.
Mai l . I . wirft jeder Theil 30 Mark
in die Gemeinschaft. Alles übrige Ver¬
mögen bleibt von derselben ausge¬
schlossen.

Walldürn , den 7 . Juni 1888
Großh . bad . Amtsgericht.

Nusser .
Aufforderung.

O .338 . Nr . 3676 . Wolf ach . Die
eingetragenen Inhaber nachstehender
Firmen oder die Rechtsnachfolger der¬
selben werden aufgefordert, einen etwai¬
gen Widerspruch gegen die Eintragung
des Erlöschens der Firmen in den
Handelsregistern binnen 3 Monaten
schriftlich oder zu Protokoll des Ge¬
richtsschreibers geltend zu machen :

1. im Firmenregister des vormaligen
Amtsgerichts Haslach :

O-Z. 9. Jakob Hansmann in
Hausach .

O .Z . 19 . Ludwig B ^aile in Hau¬
sach.

O .Z . 27 . Joseph Köbele in Has¬
lach .

O.Z. 35 . Gustav Armbruster in
Hausach.

2 . im Firmenregister des Amtsge¬
richts Wolfach:

O .Z . 12 . Cäcilie Ruf in Wolfach.
O .Z . 49. Jos . Schwcndemann

in Kniebis .
O .Z . 54 . Jofeph Gruber 's Witwe

in Kaltbrunn .
O.Z . 55 . Anton Müller inOber-

wolfach .
O .Z - 70 . Dorner - Strauß in

Schiltach, Inhaber Karl Dorner
daselbst .

O .Z . 93. Heinrich Waidele in
Hausach.

3 . im Gesellschaftsregister:
O -Z . 12 . Passavant und Cie . in

Basel,Zweigniederlassung Zwirne¬
rei Hohenstein , Inhaberin Adele

Passavant in Basel .
Wolfach, den 15. Juni 1888.

Großh . bad . Amtsgericht,
v . Schönau .

Strafrechtspflege .
Labunge ».

P . 155 .3. Nr . 6566. Donaucschin
gen . Der am 8 . Mai 1866 geborne
ledige Lehrer Rupert Beha von Hu-
bertsbofcn wird beschuldigt , als beur¬
laubter Reservist ohne Erlaubniß aus -
gewandrrt zu sein ,

Ucbertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf
Freitag den 10 . August 1888,

Vormittags 8 Uhr ,
vor das Großh . SchöffengerichtDonau -
eschingen zurHauptvcrhauülung geladen.

Bei unentschuldigtcm Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung von dem Königl .
Bezirkskommando dahier ausgestellten
Erklärung verurtheilt werden .

Donaueschingen, den 19. Juni 1888 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Gäßlcr -
P . 178 . 1 . Nr . 5705 . Lörrach . Ver¬

fügung Großh, Amtsgerichts Lörrach
vom Heutigen :

Johann Friedrich Ludwig von Kirch-
hausen , zuletzt in Hüfingen wohnhaft,
wird beschuldigt , daß er als Ersatz¬
reservist I . Klaffe ausgewandert sei,
ohne von seiner bevorstehenden Auswan¬
derung der Militärbehörde Anzeige er¬
stattet zu haben ,

— Ucbertretung nach s 360 Ziff . 3
R .St .G .B .

Derselbe wird auf Anordnung Gr .
Amtsgerichts Hierselbst auf :

Mittwoch den 8 . August 1888 ,
Vormittags 8 Uhr ,

vor das Großh . SchöffengerichtLörrach
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei uncntsckuldigtemAusbleibenwird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
St .P .O . von dem Königl . Bczirkskom -
mando Lörrach ausgestellten Erklärun¬
gen verurtheilt werden .

Lörrach , den 14. April 1888.
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Appel .
P . 131.3 . Nr . 5876 . Rastatt . Land-

wirthlAugust Müller vonOberachern,
zuletzt wohnhaft daselbst, wird beschul¬

digt , als Wehrmann der Landwchr
ohne Erlaubniß ausgewandert zu sein ,

Ucbertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Samttag den 18. August 1888 ,
Vormittags 8 Uhr ,

vor das Großh . Schöffengericht Achern
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtcmAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung von dem Königl .
Landwehr-Bezirkskommando zu Rastatt
ausgestelltenErklärung verurtheilt wer¬
den .

Achern , den 12. Juni 1888.
Steinbach ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts.
P .104 .3 . Nr . 8593,94 . Heidelberg .

1. Der am 20. Jan . 1864 in Sobern -
heim geborne Friedrich Bernardi , zu¬
letzt wohnhaft in Schönau , 2 . der am
23 . Februar 1865 zu Waldshut geborne
Hermann Käst , zuletzt wohnhaft in
Rauenberg , 3 . der am 11 . April 1865
in Bulach geborne Tapezier Theodor
Bilger , zuletzt wohnhaft in Heidelberg ,
4 . der am 8 . September 1867 in Karls¬
ruhe geb. Friedrich Johann Letz eisen ,
zuletzt wohnhaft in Heidelberg , werden
beschuldigt , als Wehrpflichtige in der
Absicht, sich dem Eintritte in den Dienst
des stehenden Heeres oder der Flotte zu
entziehen , ohne Erlaubniß das Bundes¬
gebiet verlassen oder nach erreichtem mi¬
litärpflichtigen Alter sich außerhalb des
Bundesgebiets aufgehalten zu haben, —

Vergehen gegen § 140 Abs . 1 Nr . 1
R .Str .G .B .

Dieselben werden auf
Freitag den 21 . September 1888 ,

Vormittags 9 Uhr ,
vor die II . Strafkammer des Großh .
Landgerichts Mannheim zur Haupt¬
verhandlung geladen .

Bei unentschuldiatemAusbleiben wer¬
den dieselben auf Grund der nach 8 472
der Strafvrozeßordnung von den Großh .
Civilvorsitzenden der Ersatzkommissionen
zu Waldshut und Karlsruhe und dem
Königl . Civilvorsitzenden der Ersatzkom¬
mission zu Kreuznach über die der An¬
klage zu Grunde liegenden Thatsachen
ausgestellten Erklärungen verurtheilt
werden .

Heidelberg , den 13. Juni 1888.
Großh . Staatsanwaltschaft ,

v . Dusch .
P .93.3. Nr . 12,627 . Waldshut .

Nachstehend bezeichnete Personen : 1 - Bo -
nifaz Bächle , Dienkknecht von und
zuletzt wohnhaft in Obercggingen ; 2.
Johann Konrad Maier . Buchhändler
von Aschaffenburg , zuletzt wohnhaft in
Waldshut : 3. Valentin Sckneller von
und zuletzt wohnhaft in Lottstettcn —
werden beschuldigt , als Ersatzreservisten
ohncErlaubniß ausgewandert zu sein —
Ucbertretung gegen 8 360 Ziffer 3 R .-
St G .B . , 8 3 " R .Ges. vom 6. V. 1880 .

Dieselben werden auf
Freitag den 17 . August d . I . ,

Vormittags 9 Uhr ,
vor Großb . Schöffengericht Hierselbst
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldiatemAusbleiben wer¬
den dieselben auf Grund der nach 8 472
der St .P O . vom Königl. Bezirkskom¬
mando Donaueschingen ausgestellten

Erklärung verurtheilt werden .
Waldshut , den 26. Mai 1888.

Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :
Tröndle .

Bekanntmachung .
P . 149 . Sektion Illb . Nr . 1504 .

Freiburg . Die nachbenannten Mili -
tärpcrsonen :

1 . Musketier Jakob Müller aus
Lützelstein , Kreis Zabern i Elsaß ,

2. Musketier Wilhelm Friede aus
Lauterberg, Kreis Osterrode, Re¬
gierungsbezirk Hildesheim,

3. Musketier Georg Scmbach aus
Jebsbeim , Kreis Colmar i, Elsaß ,

sämmtliche vom 4 . Westfälischen
Infanterie -Regiment Nr . 17,

4 . Rekrut Johann Michael Burk -
Hardt aus Langenbrand , O .A.
Neuenbürg in Württemberg ,

5 . Rekrut Hermann Götz aus Stein¬
mauern , Amt Rastatt ,

6. Rekrut Anton Kaller ausOber -
weier , Amt Rastatt .

7 . M "sketier — zur Disposition der
Ersatzbehördenbeurlaubt - Franz
Anton Scherer aus Heidelsheim,
Amt Bruchsal ,

sämmtlicke vom Bezirkskom¬
mando Rastatt ,

8 . Rekrut Ludwig Georg Bell aus
Offenburg ,

9 . Rekrut August Wilfinger , an¬
geblich aus Cronberg , Reg .Bez.
Wiesbaden,

10. Rekrut Karl Röthmann aus
Grafenhausen , Amt Ettenheim ,

sind durch kriegsgerichtlichesErkcnnt-
niß vom 12. , bestätigt am 15 . d . M . ,
in ihrer Abwesenheit für fahnenflüchtig
erklärt und sind Bell zu fünfhundert,
Götz zu zweihundert, die übrigen aber
zu je einhundertsechszigMark Geldbuße
verurtheilt worden.

Freiburg , den 19. Juni 1888 .
Königliches Gericht der 29 . Division.

P . 156 . Sektion Ilk- J .-Nr . 1079 .
Rastatt . Durch kriegsgerichtliches Er¬
kenntniß vom 12. 15 . Juni ist der Hilfs¬
musiker (überzähliger Unteroffizier) der
8. Kompagnie 3 . Bad . Infanterie -Re¬
giments Nr . 111 Wilhelm Schiffler
von Uchtelfangen , Kreis Ottweiler , und
der Musketier der 2 . Kompagnie des¬
selben Regiments Viktor Hof von
Saarburg iu contumLci -,», für fahnen¬
flüchtig erklärt und in eine Geldstrafe
von je 160 Mark verurtheilt worden.

Rastatt , den 18 . Juni 1888 .
Königliches Kommandantur - Gericht.
Verui . Bekanntmachungen .
O .366 .2 . Fr ei bürg .

Submission.
Die Herstellung von Tiefkanälen aus

Cementstamvfbeton in der Stadt Frei¬
burg soll in öffentlicker Submission in
3 Loosen an geeignete Unternehmer,
welche ihre Leistungsfähigkeit durch
Zeugnisse Nachweisen müssen . vergeben
werden . Loos I .

circa 50 lfd . m Röhren mit Eiprofil »
Centimeter Lichtwcite ,

„ 40 lfd . m kreisrunde Röhren ,
40 Centimeter Lichtweite ,

„ 1230 lfd . iu kreisrunde Röhren »
36 Centimeter Lichtwcite ,

„ 25 Einsteigschächte ,
„ 30 doppelte Gosseneinläufe.

Loos II
„ 120 lfd . m Röhren mit Eiprofil »

' "/kn »m Lichtweite ,
„ 175 lfd . w kreisrunde Röhren ,

40 em Lichtwcite ,
„ 1230 lfd. »^kreisrunde Röhren ,

36 »»» Lichtweite .
„ 25 Einsteigschäckte ,
„ 35 doppelte Gisscncinläufe .

Loos LLL
„ 545 lfd . m kreisrunde Röhren ,

40 cm Lichtweite ,
„ 685 lfd . m kreisrunde Röhren ,

36 >m Lichtweite ,
„ 20 Einsteigsckächte ,
„ 30 doppelte Gosfeneinläufe.

Bedingungen und Zeichnungen sind
auf der Kanzlei des Tiefbauamtes zur
Einsicht aufgelegt.

Entsprechende Angebote sind bis
5 . Juli , Vormittags Iv Uhr,

mit einer passenden Aufschrift versehen ,
an uns abzugeben , wo deren Eröffnung
in Gegenwart der erschienenen Sub¬
mittenten stattfinden wird.

Nachgebote finden keine Berücksichti¬
gung !

Freiburg , den 21 . Juni 1888 .
_ Das Tiefbauamt.

P .170 . 1. Nr . 4020 . Lörrach .

Verkauf alter Akten.
Bei diesseitiger Stelle sind 4942 Kg

weiße und 1084 Kg grüne abgängige
Abfertigungspapiere und alte Akten
vorhanden, die zur Verwerthung an den
Meistbietenden unter der Bedingung
ausgeschrieben werden , daß die Ein¬
stampfung derselben unter amtlicherAuf¬
sicht zu geschehen hat .

Papierfabrikante », welche zur Ueber -
nahme dieser abgängigen Papiere ge¬
neigt sind , wollen ihre Angebote pro
100 Kg bis längstens »v . Juni l. I .»
Vormittags 10 Ubr, bei uns einreichen ,
an welchem Tage der Zuschlag an den
Meistbietenden erfolgt.

Großh . Hauptsteueramt L örrach.
K .133 .64 .

'
Karlsruhe .

Feuer-, Full - u . einbruch-
ßchereKeld-, Köcher- «nt

Aokumeuleu -Schrauke
empfiehlt Willi . WkI88 .
Karlsruhe , Erbvrinzcnstr .S4.

Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hofbuchdruckerei .
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